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Leiterin der Bereiche Wohnen 
 

 

 

 

Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 

die Zahl der Corona-Infizierungen in Deutschland bleibt glücklicherweise recht gering und 

weitere Lockerungen können umgesetzt werden.  

 

Die Gefahr der Ansteckung besteht aber nach wie vor. Darum müssen wir uns weiterhin an 

einige wichtige Regeln halten.  

 

Folgende Maßnahmen im Anna-Katharinenstift Karthaus behalten ihre Gültigkeit: 

 

 Maskenpflicht 

Ab Montag, 27.04.2020, gilt in Nordrhein-Westfalen die Verpflichtung für Bürgerinnen und 

Bürger Mund und Nase bei der Fahrt im öffentlichen Nahverkehr, dem Einzelhandel oder 

auch in Arztpraxen zu bedecken. Ziel ist, die Ansteckungsgefahr in zentralen  

Bereichen des öffentlichen Lebens, in denen das Abstandsgebot von 1,5 Metern nur 

schwer oder gar nicht umsetzbar ist, weiter zu reduzieren. 

Die Maskenpflicht besteht für Bewohner*innen und Mitarbeitende auch während einer 

dienstlich angeordneten Autofahrt. Hierzu haben wir Sie am 28.04.2020 informiert.  

 Mitarbeitende, die auf dem Gelände oder in den Dienstzimmern alleine sind, können die 

MNM (Mund-Nasen-Maske) absetzen. 

In den Räumen der Wohngruppen besteht weiterhin Maskenpflicht. Die Pflicht eine MNM 

zu tragen besteht auch bei den pädagogischen Mahlzeiten. Nur bei der Essensaufnahme 

darf die MNM abgesetzt werden. 

 Der Laden bleibt geöffnet. Beachten Sie bitte die E-Mail mit den „Ladenöffnungszeiten 

Mai 2020“ vom 28.04.2020. 

Es dürfen nur drei Personen gleichzeitig einkaufen. Die Namen der Einkäufer werden  

registriert, um mögliche Infektionsketten nachweisen zu können. Menschen mit  

Erkältungssymptomen dürfen nicht einkaufen gehen. Der Sicherheitsabstand von  

1,5 Metern muss auch vor dem Laden eingehalten werden. 

 Die Bewohner*innen können wieder alleine nach Dülmen zum Einkaufen oder zum 

Arzt fahren. Im Postbulli können zwei Bewohner*innen mitfahren (bitte vorher an der 

Zentrale anmelden). Die Bewohner*innen können auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 

Fahrrad oder einem Taxi nach Dülmen fahren. 

 Die Krankengymnastik und Fußpflege findet weiterhin statt. Individuelle Absprachen 

treffen Sie bitte mit den Leitungskräften (Wohnbereichsleitungen, Pflegedienstleitung). 

 Logopädie und Ergotherapie finden wieder statt. Bitte erkundigen Sie sich in den Pra-

xen nach den Hygienebestimmungen und informieren Sie Ihre Leitungskraft. Die Praxis-

räume der Ergotherapie von Frau Zumbrägel bleiben aufgrund der sich dort befindlichen 

Quarantänestation geschlossen. 
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 Arztbesuche in Begleitung der Mitarbeitenden finden unter Einhaltung der Hygiene- und 

Sicherheitsbestimmungen statt. Zwei Bewohner*innen werden von einem Mitarbeitenden 

begleitet. 

 Bewohner*innen aus verschiedenen Hausgemeinschaften dürfen sich noch nicht in 

den Wohngruppen besuchen. 

 Die Bewohner*innen können von Angehörigen, Betreuern und weiteren Verwandten 

oder Freunden besucht werden. Besuche sind möglich in den Einzelzimmern und in den 

ausgewiesenen Besucherräumen auf dem Gelände. Bitte beachten Sie das Hygiene-

konzept für Besucher. 

 Das Giebelnest kann wieder an der Zentrale gebucht werden. Für die Nachbereitung 

(Desinfektion der Flächen, Bettwäschewechsel usw.) sind die Bewohner*innen und Mitar-

beitenden der entsprechenden Wohngruppen zuständig. 

 In Absprache mit den Leitungskräften können die Wohngruppen kleine Ausflüge unter-

nehmen. 

 Angebote im Freizeitbereich werden nach und nach wieder aufgebaut (siehe Freizeit-

plan). Stift-TV und Freizeit-Mobil finden weiterhin statt. Hierzu werden Sie regelmäßig per 

E-Mail informiert. 

 Ehrenamtliche Mitarbeitende können die Bewohner*innen gerne wieder besuchen.  

Bitte beachten Sie das Hygienekonzept für Besucher. 

 Teambesprechungen finden ab Juni wieder statt. Bitte buchen Sie die Räume (FZB, Be-

sprechungsraum Nordflügel und den Konferenzraum) im Sekretariat Südflügel. Auch hier 

gilt: Halten Sie bitte die Abstandsregeln ein. 

 Praktika (in den Wohngruppen) können ab dem 01.09.2020 wieder durchgeführt werden.  

 Die Dienstplanverantwortlichen MA (oder deren Vertretung) der Bereiche und Gruppen 

müssen alle zwei Tage den Ist-Plan der Wohngruppen aktualisieren. Wir beziehen uns auf 

die Allgemeinverfügung des Kreises Coesfeld vom 16.03.2020. 

 Die Selbstverpflichtungserklärung wird vor Antritt des Dienstes von jedem Mitarbeiten-
den unterschrieben. Am Monatsende geben Sie die Bescheinigung bitte Ihrem direkten 
Vorgesetzten zur Aufbewahrung. Am Ende des Folgemonats werden die Bescheinigun-
gen vernichtet.  

 Intranet 

Wir informieren Sie im Intranet über die Maßnahmen in Bezug auf COVID-19. Bitte 

schauen Sie, wenn möglich täglich ins Intranet. 

 Hundetherapie, Musiktherapie, Aromatherapie und Massage sind unter Einhaltung der 

Hygienebedingungen (z.B. Abstandsregeln) wieder möglich. 

 Das Café ist seit dem 11.07.2020 wieder geöffnet. Bitte beachten Sie das Hygienekon-

zept. Die Bewohner*innen und ihre Besucher müssen vorher angemeldet werden. Das 

Kurzscreening wird in den Wohngruppen durchgeführt. 

 Die Cafeteria/Kantine im Freizeitbereich wird ab dem 10.08.2020 wieder für den Mit-

tagstisch geöffnet. Bitte beachten Sie das Hygienekonzept. 

 Private Veranstaltungen auf der Freizeitwiese finden noch nicht statt. 

 Die unterstützenden Hilfsdienste (Wäsche) durch Rentner in den Wohngruppen werden 

weiterhin ausgesetzt. 

 Die Firma Bergmann wird die saubere Wäsche vor die Wohngruppen stellen. 
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Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die Leitungskräfte. 

 

Wir danken Ihnen für die Unterstützung beim Einhalten der Verordnungen und Anordnungen.  

 

Dülmen, 15.07.2020 
 

Im Auftrag des Leitungsteam 

 

 

Michaela Konradt  Bruno Gerding Josef Kuhlmann Christoph Lowens 

Leiterin der Bereiche Wohnen Personalleitung  Kaufmännischer Leiter Werkstattleiter 

 


